
Zwei aktuelle Urteile des 
Bundesfi nanzhofs (BFH) 
erleichtern vielen Unter-

nehmen das Leben – vor allem, 
wenn sie im Internet oder grenz-
überschreitend Geschäfte ma-
chen. Konkret geht es dabei um 
die Inanspruchnahme des Vor-
steuerabzugs. Die Frage, ob die 
dafür vorgelegten Rechnungen 
ordnungsgemäß sind, ist regel-
mäßig Anlass für Streit mit dem 
Finanzamt und führt nicht selten 
zu einer zeitintensiven (und meist 
alles andere als vergnügungs-
steuerpfl ichtigen) Außenprüfung. 
Die neuen Urteile des BFH sorgen 
hier für mehr Klarheit und redu-
zieren so das Streitpotenzial.

Bislang war die vollständige
Anschrift notwendig
Im Kern ging es dabei um die An-
gabe des Orts, an dem der leisten-
de Unternehmer seine Tätigkeit 
ausübt. Laut Umsatzsteuergesetz 
(UStG) setzt der Vorsteuerabzug 
aus Leistungsbezügen anderer 
Unternehmer eine Rechnung vo-
raus, die -- neben anderen Erforder-
nissen -- die vollständige Anschrift 
des leistenden Unternehmers an-
gibt (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 i.V.m. 
§ 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 UStG).

Im ersten Fall (BFH, Az. V R 
25/15) erwarb der Kläger als Au-
tohändler Kraftfahrzeuge von ei-
nem Einzelunternehmer, der „im 

Onlinehandel“ tätig war, ohne dabei 
ein „Autohaus“ zu betreiben. Dieser 
stellte seinem Kunden Rechnun-
gen, in denen er als seine Anschrift 
einen Ort angab, an dem er posta-
lisch erreichbar war.

Im zweiten Fall (BFH, Az. V R 
28/16) bezog die Klägerin als Unter-
nehmer in neun Einzellieferungen 
200 Tonnen Stahlschrott aus Un-
garn von einer GmbH. In den Rech-
nungen war der deutsche Sitz der 
GmbH entsprechend der Handels-
registereintragung als Anschrift 
angegeben. Tatsächlich befanden 
sich dort die Räumlichkeiten einer 
Anwaltskanzlei. Die von der GmbH 
für die Korrespondenz genutzten 
Festnetz- und Faxnummern ge-
hörten der Kanzlei, die als Domizil-
adresse für etwa 15 bis 20 Firmen 
diente. Ein Schreibtisch in der Kanz-
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UNSER TIPP DES MONATS
Elektronische Kassensysteme müssen von 2020 an über Sicherungsein-
richtungen verfügen, die die Transparenz über die darin erfassten Einnah-
men erhöhen. Damit diese Regelung effi  zient umgesetzt werden kann, ist 
eine Datenstandardisierung notwendig. Erst hiermit wird eine automati-
sierte Weiterverarbeitung in elektronischen Kassenbuch-, Archivierungs- 
und Buchführungssystemen möglich. Nun entwickelten Experten einen 
neuen Kassenstandard – mehr dazu weiß auch Ihr Steuerberater! 

Lesen Sie mehr auf S. 4
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STEURO -Tipp
Worauf Unternehmen beim 
Vorsteuerabzug sonst noch alles 
achten sollten bzw. welche Erfor-
dernisse eine Rechnung erfüllen 
muss, weiß der Steuerberater.
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BUNDESFINANZHOF ENTSCHIED ZUR ORTSANGABE IN EINER RECHNUNG

Erleichterung beim Vorsteuerabzug

lei wurde gelegentlich von einem 
Mitarbeiter der GmbH genutzt.

Der BFH bejahte in beiden 
Fällen den Vorsteuerabzug mit 
ordnungsgemäßen Rechnungen. 
Für die Angabe der „vollständi-
gen Anschrift“ des leistenden 
Unternehmers reiche die Angabe 
eines Ortes mit „postalischer Er-
reichbarkeit“ aus. Die Rechtspre-
chungsänderung beruht auf Ent-
scheidungen des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH, Urtei-
le vom 15. November 2017, Az. C 
374/16 und Az. C 375/16). 
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Wer die degressive 
Gebäude-AfA in An-
spruch genommen 

hat, kann nicht nachträglich 
zur AfA nach der tatsächli-
chen Nutzungsdauer über-
gehen. Das hat der Bundes-
fi nanzhof klargestellt (BFH, 
Urteil vom 29. Mai 2018, Az. 
IX R 33/16).

Bei der degressiven 
AfA handelt es sich um 
die Abschreibung der An-
schaffungs- oder Herstel-
lungskosten eines Wirt-
schaftsguts nach fallenden 

Staffelsätzen. Geregelt sind 
diese in § 7 Abs. 5 des Ein-
kommensteuergesetzes 
(EStG). Bei Gebäuden etwa 
belaufen sich die Sätze in 
den ersten acht Jahren auf 
jeweils 5%, in den darauf 
folgenden sechs Jahren 
auf jeweils 2,5% und in den 
darauf folgenden 36 Jahren 
auf jeweils 1,25%. Aufgrund 
dieser degressiven Ausge-
staltung wäre es für einen 
Steuerpfl ichtigen also vor-
teilhaft, zunächst die de-
gressive AfA in Anspruch zu 

nehmen und später auf die 
lineare AfA überzugehen, die 
für Gebäude 2% beträgt.

Bundesfinanzhof 
schließt Wechsel aus
Einen derartigen Wechsel 
hatte der BFH allerdings be-
reits in der Vergangenheit 
ausgeschlossen. Offen war 
bislang aber, ob ein Wechsel 
von der degressiven AfA zur 
AfA nach der tatsächlichen 
Nutzungsdauer (§ 7 Abs. 4 
Satz 2 EStG) möglich ist. Da-
nach kann bei Gebäuden mit 

HIN UND HER BEI HANDWERKERLEISTUNGEN

Zu weit weg von der Haustür
Zuletzt zeigten sich die Gerichte beim Begriff „im Haushalt“ 
flexibel. Doch grenzenlos ist ihre Toleranz dann doch nicht.

Ein entscheidendes Kriterium beim 
Thema Handwerkerleistung und 
Steuerbonus heißt „im Haushalt“. 

Bei der Grenzziehung zeigten sich die Ge-
richte zuletzt oft tolerant und machten in 
ihrer Auslegung nicht an der Grundstücks-
grenze Halt (s. etwa STEURO 4/2018).

Doch überstrapazieren sollte man die-
se Toleranz nicht, wie jetzt ein Hauseigen-
tümer in Bayern erfahren musste. Er hatte 
einen Handwerker mit der Errichtung eines 
Zauns rund um sein Grundstück beauftragt. Der 
Handwerker stellte den Zaun zunächst in seiner 
Werkstatt her und montierte ihn dann vor Ort. In 
seiner Steuererklärung machte der Eigentümer 
die Arbeitskosten für Herstellung und Montage 
geltend, insgesamt über 6.000 Euro.

53 Kilometer vom Grundstück bis zur 
Werkstatt waren dem Finanzamt zu viel
Das Finanzamt wollte aber nur etwa 1.300 Euro 
anerkennen, nämlich die Kosten für die Mon-
tage vor Ort. Die Herstellung des Zauns habe 
schließlich 53 km vom Haus entfernt stattge-
funden. Der Eigentümer klagte, doch das Fi-
nanzgericht München sah es genau so wie das 
Finanzamt (FG München, Urteil vom 19. April 
2018, Az. 13 K 1736/17, rechtskräftig). 

Hinsichtlich der Aufwendungen für die Her-
stellung des Zauns fehle es am räumlich-funk-

tionalen Zusammenhang der ausschließlich in 
der Werkstatt erbrachten Arbeitsleistungen mit 
dem Haushalt des Klägers, so die Richter. Sie 
schränkten zwar gleichzeitig ein, dass die Inan-
spruchnahme von Handwerkerleistungen auch 
begünstigt sein kann, wenn sie jenseits der 
Grundstücksgrenze auf fremdem, beispielswei-
se öffentlichem Grund erbracht werden. Dann 
muss es sich allerdings um Leistungen handeln, 
die in unmittelbarem räumlichen Zusammen-
hang zum Haushalt durchgeführt werden und 
dem Haushalt dienen.

An genau diesem unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang fehlt es aber, wenn die Handwer-
kerleistung in deutlichem Abstand zum Grund-
stück des Steuerpfl ichtigen durchgeführt wird, 
befand das Gericht. Allein die Benutzung eines 
außerhalb des Haushalts angefertigten Gegen-
stands (wie etwa des Zauns) in einem Haushalt 
kann daher zur Begründung eines räumlich-funk-
tionalen Zusammenhangs nicht ausreichen. 

Werden im Zuge eines Immobilien-
kaufs gebrauchte bewegliche Ge-
genstände mit erworben, wird für 

diese keine Grunderwerbsteuer fällig. Dies 
gilt für Gegenstände, die werthaltig sind 
und wenn keine Anhaltspunkte für unrealis-
tische Kaufpreise bestehen. Das jedenfalls 
entschied das Finanzgericht Köln (Urteil 
vom 8. November 2017, Az. 5 K 2938/16; 
veröffentlicht am 20. Juli 2018).

Geklagt hatten die Käufer eines Einfami-
lienhauses. Im notariellen Kaufvertrag war 
vereinbart, dass von dem Kaufpreis in Höhe 
von 392.500 Euro auf die mitverkaufte Ein-
bauküche und Markisen 9.500 Euro entfi e-
len. Das Finanzamt erhob auch auf diesen 
Teilbetrag Grunderwerbsteuer, weil es den 
für die gebrauchten Gegenstände vereinbar-
ten Preis für zu hoch hielt. Den Käufern sei 
es nur darum gegangen, die Grunderwerb-
steuer zu sparen. Diese wehrten sich gegen 
diese Unterstellung – letztlich erfolgreich. 

Das Finanzamt hätte erst einmal nach-
weisen müssen, dass für die beweglichen 
Gegenstände keine realistischen Verkaufs-
werte angesetzt worden seien. Gleichzeitig 
stellten die Richter klar: Zur Ermittlung des 
Werts seien weder die amtlichen Abschrei-
bungstabellen noch die auf Verkaufsplatt-
formen für gebrauchte und ausgebaute 
Gegenstände geforderten Preise als Ver-
gleichsmaßstab geeignet. 

GRUNDERWERBSTEUER

Keine Steuer für
die Einbauküche

LINEAR, DEGRESSIV ODER NACH NUTZUNGSDAUER

Hü und Hott bei AfA? Geht nicht!
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VERBILLIGTE VERMIETUNG

Möblierung richtig 
berücksichtigen

Bei der verbilligten Überlassung (teil-)
möblierter Wohnungen z.B. an nahe 

Verwandte muss bei der Ermittlung der 
ortsüblichen Marktmiete ein Zuschlag für 
die Möblierung berücksichtigt werden. Al-
lerdings kann das Finanzamt hier nicht will-
kürlich handeln, entschied jetzt der Bundes-
fi nanzhof (BFH, Urteil vom 6. Februar 2018, 
Az. IX R 14/17). Wie betroffene Vermieter 
hier im jeweiligen Einzelfall zu verfahren ha-
ben, weiß der Steuerberater. 

Foto: kadebruehl/fotolia.de
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einer tatsächlichen Nut-
zungsdauer von weniger 
als 50 Jahren die AfA ent-
sprechend dieser verkürz-
ten Nutzungsdauer vor-
genommen werden. Dies 
schlossen die Finanzrich-
ter nun aber ebenfalls aus. 

Sie begründeten dies 
damit, dass § 7 Abs. 5 EStG 
die Nutzungsdauer eines Ge-
bäudes typisiert und damit der 
Rechtsvereinfachung dient. Bei 
Wahl der degressiven AfA nach 
§ 7 Abs. 5 EStG erübrige sich die 
Feststellung der tatsächlichen 
Nutzungsdauer des Gebäudes. 
Der Steuerpfl ichtige entscheide 
sich bei Wahl der degressiven 
AfA bewusst dafür, die Herstel-

lungskosten des Gebäudes in 
50 der Höhe nach festgelegten 
Jahresbeträgen geltend zu ma-
chen. Die Vereinfachung trete 
nur ein, wenn die Wahl über die 
gesamte Dauer der Abschrei-
bung bindend sei. Die Wahl der 
degressiven AfA ist deshalb im 
Grundsatz unabänderlich. 

Mehr zum Thema weiß Ihr 
Steuerberater! 

Ein vermeintlich cleverer Deal mit seinem Arbeitgeber macht einem 
Vermieter nun mehr Arbeit als gedacht. Und dem Finanzgericht auch.

Eigentlich klingt es nach einer 
Win-win-Situation: Ein Steu-
erpfl ichtiger vermietet seine 

Einliegerwohnung als Homeoffi  ce 
an seinen Arbeitgeber für dessen 
betriebliche Zwecke. Will er als Ver-
mieter dann aber Werbungskosten 
geltend machen, muss er auch mit 
einer objektbezogenen Prognose 
die erforderliche Überschusserzie-
lungsabsicht belegen, stellte der 
Bundesfi nanzhof klar (BFH, Urteil 
vom 17. April 2018, Az. IX R 9/17).

Dies muss ein Vermieter nor-
malerweise nur bei einer Vermie-
tung zu gewerblichen Zwecken 
tun (etwa bei Kurzzeit-Vermietun-
gen oder bei Ferienwohnungen). 
Doch als genau das beurteilten 
die Finanzrichter nun erstmals die 
zweckentfremdete Vermietung von 
Wohnraum an den Arbeitgeber zu 
dessen betrieblichen Zwecken. 
Damit widersprachen sie auch der 
bislang gängigen Auffassung der 
Finanzverwaltung (Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen 
vom 13. Dezember 2005, Gz. IV C 
3-S 2253-112/05, BStBl I 2006, 4).

In dem Fall ging es um den Ei-
gentümer eines Gebäudes, das er 

im Obergeschoss selbst bewohnt. 
Eine Einliegerwohnung mit Büro, 
Besprechungsraum, Küche und 
Bad/WC im Erdgeschoss vermiete-
te er als Homeoffi  ce für 476 Euro 
monatlich an seinen Arbeitgeber. 
Der Mietvertrag war zeitlich an sei-
nen Arbeitsvertrag und an die Wei-
sung des Arbeitgebers gebunden, 
seiner Tätigkeit als Vertriebsleiter in 
diesen Büroräumen nachzugehen.

Der Eigentümer machte in sei-
ner Steuererklärung einen Verlust 
aus Vermietung und Verpachtung 
in Höhe von 29.900 Euro geltend. 
Enthalten waren hierin Aufwendun-
gen in Höhe von 25.780 Euro für 
die behindertengerechte Renovie-
rung des Badezimmers mit Dusche 

ARBEITNEHMER VERMIETETE EINLIEGERWOHNUNG ALS BÜRO 

Homeoffice statt Wohnraum

und Badewanne. Das Finanzamt 
ließ die Renovierungskosten nicht 
zum Abzug zu, schließlich sei die 
Anmietung eines vollständig be-
hindertengerechten Badezimmers 
nicht von den Arbeitgeberinteres-
sen gedeckt.

Finanzgericht „übersah“
die Zweckentfremdung
Das Finanzgericht gab der Klage 
des Eigentümers noch teilwei-
se statt. Nicht so der BFH: Zwar 
seien die Mietzahlungen des Ar-
beitgebers ihrem wirtschaftlichen 
Gehalt nach die Gegenleistung 
für die Nutzung der überlassenen 
Wohnung.

Was das Finanzgericht aber 
nicht erkannt habe: Aufgrund der im 
Mietvertrag vereinbarten Nutzung 
handele es sich gar nicht um die 
Vermietung von Wohnraum, son-
dern (zweckentfremdet) um die Ver-
mietung zu gewerblichen Zwecken. 
Schließlich wurden die Räume dem 
Arbeitgeber zur ausschließlichen 
Erfüllung von dessen betrieblichen 
Zwecken überlassen, und der Klä-
ger unterlag hinsichtlich der Nut-
zung dem Weisungsrecht seines 
Arbeitgebers. Zu berücksichtigen 
war dabei auch die Koppelung des 
Mietvertrags an das Bestehen des 
Dienstverhältnisses.

Das Finanzgericht muss nun 
noch feststellen, ob der klagen-
de Vermieter einen Gesamtüber-
schuss erzielen könnte. Ob dies an-
gesichts der  niedrigen Miete (und 
der hohen Kosten) jedoch möglich 
ist, dürfte fraglich sein. 
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Es ist mehr als ärgerlich: 
Kurz nach dem Kauf einer 

vermieteten Immobilie fallen 
bis dahin verborgen gebliebe-
ne Schäden auf. Resultieren 
diese aus dem langjährigen 
vertragsgemäßen Gebrauch 
der Mietsache, können die 
Kosten für deren zügige Besei-
tigung dennoch nicht immer 
als Werbungskosten geltend 
gemacht werden, befand der 
Bundesfi nanzhof (BFH, Urteil 
vom 13. März 2018, Az. IX R 
41/17; veröffentlicht am 11. 
Juli 2018). Sobald die Scha-
densbeseitigung innerhalb 
der ersten drei Jahre nach 
Erwerb erfolgt und die hierfür 
angefallenen Aufwendungen 
(ohne Umsatzsteuer) 15% der 
Anschaffungskosten überstei-
gen, handelt es sich um an-
schaffungsnahe Herstellungs-
kosten (i.S. des § 6 Abs. 1 Nr. 
1a Satz 1 EStG). 

MANGELBESEITIGUNG

Doppelt teures 
Käuferpech
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STEURO -Tipp
Das aktuelle Urteil zeigt ein-
mal mehr: Das Finanzamt 
nimmt es bei den Kosten 
rund um die Anschaffung 
einer (vermieteten) Immo-
bilie sehr genau. Zunächst 
einmal darf es sämtli-
che Kosten für bauliche 
Maßnahmen (wie einer 
Sanierung oder Renovie-
rung) im Zusammenhang 
mit der Anschaffung einer 
Immobilie zusammen-
rechnen. Und nur in ganz 
wenigen Ausnahmefällen 
erkennt es Aufwendungen 
als Werbungskosten an, 
sobald diese die kritische 
Grenze von 15% erreichen. 
Entsprechend wichtig ist 
es, vor der Beauftragung 
von Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnah-
men einen Steuerberater zu 
Rate zu ziehen.
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HILFREICHES INTERNET-TOOL

Urlaubsrechner
für Minijobber

Selbstverständlich steht auch einem 
Minijobber Urlaub zu. Doch wie viele 

Tage genau? Die Defi nition aus dem Bun-
desurlaubsgesetz (BUrlG) hilft hier oft nur 
wenig. Nach § 3 BUrlG beträgt der Min-
desturlaubsanspruch jährlich mindestens 
vier Wochen bzw. 24 Werktage bei einer 
Sechs-Tage-Woche. Ein Minijobber arbeitet 
aber eben nicht Vollzeit und oft in eher un-
regelmäßigen Abständen. Hilfe bei der Be-
rechnung des Urlaubsanspruchs bietet nun 
ein neuer Urlaubsrechner der Minijob-Zen-
trale unter: https://blog.minijob-zentrale.de, 
Suchbegriff: „Urlaubsrechner“ 

VERSICHERUNG FÜR KREATIVE

Abgabesatz liegt auch 
2019 bei 4,2 Prozent

Der Abgabesatz zur Künstlersozialver-
sicherung wird im Jahr 2019 weiterhin 

4,2 Prozent betragen. Das teilte das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) mit. Bemessungsgrundlage des 
Abgabesatzes der Künstlersozialversiche-
rung sind alle in einem Kalenderjahr an 
selbstständige Künstler und Publizisten 
gezahlten Entgelte. 

Über die Künstlersozialversicherung 
werden derzeit mehr als 185.000 selbst-
ständige Künstler und Publizisten als 
Pfl ichtversicherte in den Schutz der ge-
setzlichen Kranken-, Pfl ege- und Renten-
versicherung einbezogen. Die selbststän-
digen Künstler und Publizisten tragen, wie 
abhängig beschäftigte Arbeitnehmer, die 
Hälfte ihrer Sozialversicherungsbeiträge. 
Die andere Beitragshälfte wird durch einen 
Bundeszuschuss (20 Prozent) und durch 
die Künstlersozialabgabe der Unternehmen 
(30 Prozent), die künstlerische und publizis-
tische Leistungen verwerten, fi nanziert. 

TRANSPARENZ BEI DEN ERFASSTEN EINNAHMEN

Neuer Standard für Kassendaten 

BERECHNUNGSVERFAHREN BEI EINER „GEMISCHTEN SCHENKUNG“

Geschenk mit Steuerhaken 

Elektronische Kassensysteme müssen von 
2020 an über Sicherungseinrichtungen 

verfügen, die die Transparenz über die darin er-
fassten Einnahmen erhöhen. Damit diese Rege-
lung effi  zient umgesetzt werden kann, ist eine 
Datenstandardisierung notwendig. Erst hiermit 
wird eine automatisierte Weiterverarbeitung 
in elektronischen Kassenbuch-, Archivierungs- 
und Buchführungssystemen möglich.

An dem Gemeinschaftsprojekt
waren zahlreiche Experten beteiligt
Unter Federführung des Deutschen Fachver-
bands für Kassen- und Abrechnungssystem-
technik (DFKA) haben jetzt Kassenhersteller und 
Anbieter von Finanzsoftware sowie Vertreter des 
steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden 
Berufsstands gemeinsam mit Vertretern der Fi-
nanzverwaltung dafür ein Klassifi kationsschema 
ausgearbeitet. Durch diese so genannten Taxo-
nomie-Kassendaten lassen sich die Vorgänge  
künftig einheitlich verarbeiten und interpretieren. 
So können etwa im Rahmen der Außenprüfung 
oder der Umsatzsteuer- und Kassennachschau 

Die Übertragung einer Im-
mobilie bzw. eines Grund-

stücks bereits zu Lebzeiten 
kann (nicht nur) steuerlich  
Sinn machen, etwa um die 
Freibeträge optimal zu nut-
zen. Eine solche Schenkung 
wird zudem oft an bestimmte 
Gegenleistungen geknüpft. 

Zur grundsätzlichen Be-
wertung dieses in der Praxis 
recht häufi gen Vorgehens  ist 
ein aktuelles Urteil des Bun-
desfi nanzhofs wichtig (BFH, 
Beschluss vom 5. Juli 2018, 
Az. II B 122/17; veröffentlicht 
am 8. August 2018). In dem 
Fall ging es um einen Neffen, 
der von seinem Onkel ein be-
bautes Grundstück übertra-
gen bekam. Als Gegenleis-
tung wurde eine monatlich 
zu zahlende Rente vereinbart. 
Zudem verpfl ichtete sich der 
Neffe, seinen Onkel zu pfl e-
gen, zu verköstigen und erfor-
derliche Gänge zum Arzt oder 

zur Apotheke vorzunehmen. 
Der Übergeber behielt sich 
außerdem ein lebenslanges 
unentgeltliches Wohnrecht 
an einer Wohnung im 1. Ober-
geschoss vor.

Der Neffe ging hierbei 
von einem vollentgeltlichen 
Vertrag aus, bei dem keine 
Schenkungsteuer anfällt. Das 
Finanzamt sah das jedoch 
anders und wandte die Re-
gelungen einer „gemischten 
Schenkung“ an. Es ermittelte 
die fällige Schenkungsteuer, 
indem es vom festgestell-
ten Steuerwert des Grund-
stücks den Kapitalwert der 
Nutzungs- und Duldungs-
aufl agen, den Kapitalwert 
der Leistungsaufl age, die Er-
werbsnebenkosten und den 
Freibetrag (bei Neffen und 
Nichten: 20.000 Euro) abzog. 

Genau dieses Vorgehen 
bejahte jetzt der Bundesfi -
nanzhof. Der Wert der Berei-

cherung ist bei einer gemisch-
ten Schenkung durch Abzug 
der Gegenleistung (bzw. des 
Kapitalwerts der Nutzungs- 
und Leistungsaufl agen) vom 
Steuerwert zu ermitteln. Das 
gelte auch dann, wenn im 
Einzelfall der nach dem Be-
wertungsgesetz ermittelte 
Steuerwert hinter dem gemei-
nen Wert zurückbleibt. Eine 
gesonderte Verkehrswertbe-
rechnung muss das Finanz-
amt nicht durchführen. 

Kasseneinzelbewegungssätze und Tagesab-
schlüsse zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Im Rahmen eines Pilotprojekts stehen die 
DFKA-Taxonomie-Kassendaten allen Interes-
sierten offen: https://dfka.net/taxonomie 
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Foto: PhotoSG/fotolia.de

STEURO -Tipp

Steuerberater sind bei 
der Übertragung des 
Vermögens zu Lebzeiten 
unverzichtbare Partner. 
Sie beraten nicht nur zum 
bestmöglichen Vorgehen, 
sondern helfen etwa auch 
bei der Erstellung einer Erb-
schaft- bzw. Schenkung-
steuer erklärung.

NNNeuer Standardeuer Standardeuer Standard
0,00 Euro0,00 Euro0,00 Euro
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Ob Elterngeld, Kinderzuschlag oder 
Unterhaltsvorschuss – unter der 

Webadresse www.familienportal.de fi nden 
Familien jetzt erstmals alle wichtigen In-
formationen und Beratungsangebote rund 
um das Thema Familie unter einem digi-
talen Dach. Das neue Familienportal des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) informiert 
nicht nur zielgenau über sämtliche staat-
lichen Familienleistungen, sondern liefert 
auch wichtige Hinweise zu weiteren Leis-
tungen wie Ausbildungsförderung, Arbeits-
losengeld oder Sozialhilfe.

Das Portal will sich an den unterschiedli-
chen Lebenslagen von Familien orientieren. 
Deshalb sollen die Nutzer die gewünschte 
Information mit nur wenigen Klicks fi nden. 
Gleiches gilt für die Suche nach Angeboten 
vor Ort: Durch Eingabe ihrer Postleitzahl fi n-
den Familien die Ämter und Beratungsstel-
len in ihrer Nähe, bei denen sie Leistungen 
beantragen können oder weitere Unterstüt-
zungsangebote bekommen. 

Bonuszahlungen einer Krankenversi-
cherung mindern als Beitragsrücker-

stattungen den Sonderausgabenabzug 
eines Steuerpfl ichtigen. Das gilt jedenfalls 
dann, wenn die Zahlungen ohne Nachweis 
von gesundheitsbezogenen Aufwendun-
gen erbracht werden, entschied das Fi-
nanzgericht Münster (FG Münster, Urteil 
vom 13. Juni 2018, Az. 7 K 1392/17 E).

Wie bereits der Bundesfi nanzhof zuvor 
klargestellt hatte, mindern Bonuszahlun-
gen den Sonderausgabenabzug nur dann 
nicht, wenn sie vom Steuerpfl ichtigen 
getragene gesundheitsbezogene Aufwen-
dungen erstatten und damit als Versiche-
rungsleistungen anzusehen sind (BFH, 
Urteil vom 1. Juni 2016, Az. X R 17/15). 

NEUES FAMILIENPORTAL

Alle Informationen 
unter einem Dach

GESUNDHEITSBEZUG FEHLT

Bonuszahlung mindert
Sonderausgabenabzug

FREIGRENZE FÜR SACHBEZÜGE ÜBERSCHRITTEN

Ärger rund um die Anlieferung
Zusätzlich zum Lohn können Unternehmen 

ihren Arbeitnehmern mit Sachbezügen ver-
gleichsweise günstig etwas Gutes tun. Bis zu 
einer Höhe von insgesamt 44 Euro pro Kalen-
dermonat bleibt ein Sachbezug nämlich lohn-
steuer- und sozialversicherungsfrei. Doch das 
Finanzamt nimmt es mit dieser Grenze sehr 
genau, wie jetzt ein Speditions- und Transport-
unternehmen erfahren musste.

Arbeitnehmer durften
Prämien auswählen
Es gewährte seinen Mitar-
beitern Sachprämien, die 
jeder Arbeitnehmer über 
einen Onlinezugang monat-
lich aus der Angebotspa-
lette eines spezialisierten 
Händlers auswählen konn-
te (etwa Unterhaltungs-
elektronik, Kosmetik, Bekleidung oder Haus-
haltsgeräte). Der in Rechnung gestellte Betrag 
betrug in der Regel (einschließlich Umsatz-
steuer) 43,99 Euro.

STEURO -Tipp
Wie das Urteil zeigt, lauern beim Thema 
Sachbezug einige steuerliche Fallstricke. Ihr 
Steuerberater zeigt Ihnen den sicheren Weg.

Hinzu kam allerdings noch eine Versand- und 
Handlingspauschale in Höhe von 6 Euro, die der 
Händler dem Unternehmen in Rechnung stellte. 
Und die rechnete das Finanzamt der Sachzu-
wendung zu. Damit war die Freigrenze natürlich 
überschritten, wodurch der gesamte Wert des 
Sachbezugs versteuert werden müsste.

Das Unternehmen klagte zumindest teilweise 
erfolgreich: Der Bundesfi nanzhof entschied, dass 

es sich bei der Lieferung an 
den Arbeitnehmer um eine 
zusätzliche Leistung des Ar-
beitgebers handelte (BFH, Ur-
teil vom 6. Juni 2018, Az. VI R 
32/16; veröffentlicht am 22. 
August 2018). Die Lieferkos-
ten erhöhen deshalb nicht 
den Warenwert des zuge-
wendeten Wirtschaftsguts, 
sondern müssen gesondert 

als weiterer Sachbezug bewertet werden.
Den Richtern fi el aber noch eine Ungereimt-

heit auf: Wegen der völlig unterschiedlichen Wa-
renarten und Artikel ist es sehr unwahrschein-
lich, dass jeweils der Betrag von 43,99 Euro der 
günstigste am Markt war (wie es gesetzlich vor-
geschrieben wäre).

Nun muss sich die Vorinstanz noch einmal mit 
dem Fall beschäftigen – und für jeden Artikel den 
üblichen Endverbraucherpreis herausfi nden. 

Foto: drubig-photo/fotolia.de
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ABFINDUNG NACH AUFLÖSUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES

Druck bringt Steuerersparnis
Die Frage, ob ein Arbeit-

nehmer bei der Aufl ösung 
eines Arbeitsverhältnisses 
unter „tatsächlichem Druck“ 
gestanden hat, spielt bei der 
möglichen Besteuerung einer 
Abfi ndung eine entscheiden-

de Rolle. Wäre es nämlich 
nicht so, dürfte der Arbeitneh-
mer die Abfi ndung (als außer-
ordentliche Einkünfte) auch 
nicht dem ermäßigten Steu-
ersatz unterwerfen (gemäß 
§ 34 Abs. 1, Abs. 2 Einkom-
mensteuergesetz).

Der Bundesfi nanzhof beur-
teilte diese Frage nun in einem 
aktuellen Fall mit gesundem 
Menschenverstand: 
Zahlt ein Arbeitgeber 
einem Arbeitnehmer 
im Zuge einer (ein-
vernehmlichen) Auf-
lösung des Arbeits-
verhältnisses eine 
Abfi ndung, kann 
davon ausgegan-
gen werden, dass 

der Arbeitnehmer die Aufl ö-
sung des Arbeitsverhältnisses 
nicht allein aus eigenem An-
trieb herbeigeführt hat. Denn 
wäre das der Fall, hätte der 
Arbeitgeber wohl kaum eine 
Veranlassung, überhaupt eine 
Abfi ndung zu leisten (BFH, 
Urteil vom 13. März 2018, Az. 
IX R 16/17; veröffentlicht am 
11. Juli 2018). 

Foto: Anja Götz/fotolia.de

STEURO -Tipp

Im Umkehrschluss bedeutet 
das Urteil: Künftig wird das 
Finanzamt in vergleichbaren 
Fällen nachweisen müssen, 
dass ein Steuerpfl ichtiger 
nicht unter tatsächlichem 
Druck stand, sondern das 
Arbeitsverhältnis von sich 
aus aufl ösen wollte und 
trotzdem eine Abfi ndung 
ausbezahlt bekam. Auch 
hier hilft der Steuerberater.
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BFH HÄLT 1-%-REGELUNG FÜR EINEN „SACHGERECHTEN MASSSTAB“ 

Makler lehnte sich zu weit aus dem Fenster
Ist die 1-%-Regelung bei der Versteuerung eines gebrauchten Dienstwagens verfassungswidrig? 
Diese Zweifel äußerte ein Immobilienmakler. Die Reaktion des Bundesfinanzhofs: Kopfschütteln.

Man(n) kann‘s ja mal probie-
ren. Nach diesem Grund-
satz ging offenbar ein 

Immobilienmakler vor und erklär-
te die geltenden Regelungen zur 
Dienstwagenbesteuerung kurzer-
hand für verfassungswidrig. Doch 
das schwere Geschütz wurde zum 
Rohrkrepierer. Sowohl das Finanz-
amt als auch der Bundesfi nanzhof 
bremsten ihn mit der Macht des 
Gesetzes ein (BFH, Urteil vom 15. 

Mai 2018, Az. X R 28/15; veröffent-
licht am 20.08.2018).

Folgendes war geschehen: Der 
Makler, der seinen Gewinn durch 
Einnahmen-Überschussrechnung 
ermittelte, hielt in seinem Be-
triebsvermögen einen gebraucht 
erworbenen BMW 530d (Listenneu-
preis einschließlich Umsatzsteuer 
64.000 Euro). Diesen nutzt er auch 
privat. Die Gesamtkosten des Pkw 
im Streitjahr ermittelte der Makler 
mit 10.998,40 Euro. Etwa 50% die-
ser Kosten (5.498,59 Euro) setzte er 
für die private Nutzung des Pkw an.

Im Rahmen der Einkommen-
steuerfestsetzung berechnete das 
Finanzamt den Wert für diese Nut-
zungsentnahme nach der 1-%-Re-
gelung mit 7.680 Euro (1% x 64.000 
Euro x 12 Monate). Das sah der 
Makler aber nicht ein, er wollte den 
Wert der Nutzungsentnahme auf 
maximal 50% der Gesamtkosten im 
Streitjahr begrenzen. 

Schließlich handele es sich hier 
zum einen um einen Gebraucht-

lich für ungebührlich. Das sei für 
ihn aufgrund des extremen Zusatz-
aufwands unzumutbar.

Gesetzgeberischer
Gestaltungsspielraum
Auf besonders viel Gegenliebe 
stieß diese Argumentation bei den 
obersten deutschen Finanzrichtern 
nicht. Sie halten die 1-%-Regelung 
für verfassungsrechtlich unbedenk-
lich. Die Anknüpfung der 1-%-Rege-
lung an den Listenpreis stellt eine 
typisierend-pauschalierende Rege-
lung dar, die sich im Rahmen des 
gesetzgeberischen Gestaltungs-
spielraums bewegt. Es handelt sich 
um einen sachgerechten Maßstab.

Ebenso wenig ist die Höhe der 
Nutzungsentnahme aus verfas-
sungsrechtlichen Gründen auf 50% 
der Gesamtkosten zu begrenzen. 
Der Steuerpfl ichtige hatte seit jeher 
die Möglichkeit, ein ordnungsge-
mäßes Fahrtenbuch zu führen 
und hiermit den tatsächlichen 
Sachverhalt nachzuweisen. 
Dies verhindert eine Übermaßbe-
steuerung des Steuerpfl ichtigen. 

Soweit der Makler die Auffas-
sung vertritt, ein solches Fahrten-
buch könne nicht mit vertretbarem 
Aufwand ordnungsgemäß geführt 
werden, vermochte ihm der BFH 
nicht zu folgen. Denn der mit einem 
Fahrtenbuch verbundene Aufwand 
könne ebenso wenig als unzumut-
bar angesehen werden wie die 
sonstigen Mitwirkungspfl ichten 
des Steuerpfl ichtigen bei der Er-
mittlung seiner Einkünfte. 

Beim Thema Erben kann es steuerlich schnell 
kompliziert werden. Das beweist auch ein 
aktuelles Urteil des Bundesfi nanzhofs (BFH, 

Urteil vom 13. März 2018, Az. IX R 23/17; veröffent-
licht am 20. August 2018). In dem Fall ging es um 
Vater und Sohn, die im Jahr 2008 gemeinsam eine 
GmbH gegründet hatten. Der Sohn war zu 49%, der 
Vater zu 51% beteiligt. Bei der Gründung brachte der 
Vater sein Einzelunternehmen in die GmbH ein. Auf-
grund des persönlichen Freibetrags des Sohnes fi el 
für ihn dabei keine Schenkungsteuer an.

Nur ein Jahr nach der Gründung starb der Vater, 
woraufhin dem Sohn ein weiterer GmbH-Anteil in 
Höhe von 26% übertragen wurde. Da sein Bruder 
das auf ihn entfallende Vermächtnis ausschlug, 
erhielt er als Ersatz-Vermächtnisnehmer auch 
den restlichen Geschäftsanteil von 25%. Im Jahr 
2011 schließlich verkaufte er das Unternehmen 
und erzielte dabei einen Veräußerungsgewinn 

von fast 800.000 Euro. Nun kam es zum Streit mit 
dem Finanzamt über die vom Sohn beantragte 
Steuerermäßigung wegen der gleichzeitigen Be-
lastung mit Erbschaftsteuer einerseits und Ein-
kommensteuer andererseits. Letztlich musste der 
Bundesfi nanzhof entscheiden.

So kompliziert der Sachverhalt, so kompliziert 
die Entscheidung des BFH: Beim Zusammentreffen 
von Erwerben von Todes wegen und Vorerwerben 
ermittelt sich der Ermäßigungsprozentsatz durch 
Gegenüberstellung der anteiligen Erbschaftsteuer 
auf die von Todes wegen erworbenen Vermögens-
teile und des Betrags, der sich ergibt, wenn dem an-
teiligen steuerpfl ichtigen Erwerb der anteilige Frei-
betrag hinzugerechnet wird. 

Für alle fi skaljuristischen Laien die gute Nach-
richt zum Schluss: Bei allen Fragezeichen rund um 
Erbschaft- und Schenkungsteuer hilft Ihnen der 
Steuerberater Ihres Vertrauens weiter! 

ERWERB DURCH SCHENKUNG UND DURCH ERWERB VON TODES WEGEN

Komplizierte Steuerrechnung

STEURO -Tipp
Wer den tatsächlichen Aufwand 
für seinen Dienstagen steuer-
lich geltend machen möchte, 
muss ein Fahrtenbuch führen. 
Dabei gilt es einige Dinge zu 
beachten, denn schon leichte 
Fehler oder Ungenauigkeiten 
bei den Eintragungen in das 
Fahrtenbuch können dessen 
steuerlicher Anerkennung 
insgesamt entgegenstehen. Ihr 
Steuerberater hilft Ihnen beim 
ordnungsgemäßen Führen des 
Fahrtenbuchs.
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1-%-Regelung

wagen, und da würde die 1-%-Re-
gelung ja wohl kaum gelten. Zum 
anderen habe er den Dienstwagen 
mindestens zu 50% betrieblich ge-
nutzt. Eine darüber hinaus gehen-
de Nutzungsentnahme verletze 
das Übermaßgebot und sei außer-
dem unlogisch. Insgesamt liege 
hier eine Gesetzeslücke vor, die 
durch eine verfassungskonforme 
Auslegung zu schließen sei. Auch 
die gesetzlichen Regelungen zur 
Führung eines ordnungsgemäßen 
Fahrtenbuches hielt er offensicht-
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Es könnte 
ein für 
viele Ver-

eine wegwei-
sendes Urteil 
werden: Der 
Bundesfinanz-
hof zweifelt an 

der Umsatzsteu-
erfreiheit von 
Leistungen, die 
Sportvereine ge-
gen gesondertes 
Entgelt erbrin-
gen. Daher hat er 
ein so genanntes 
Vo r a b e n t s c h e i -
dungsersuchen an 
den Gerichtshof 
der Europäischen 
Union (EuGH) ge-

richtet (BFH, Be-

schluss vom 21. Juni 2018, Az. 
V R 20/17).

Im Streitfall geht es um ei-
nen Golfclub, der verschiedene 
Leistungen gegen gesondert 
vereinbartes Entgelt erbringt. 
Dabei handelt es sich insbeson-
dere um die Berechtigung zur 
Nutzung des Golfspielplatzes 
(Greenfee), um die leihweise 

Überlassung von Golfbällen für 
das Abschlagstraining mittels 
eines Ballautomaten und um die 
Durchführung von Golfturnieren, 
bei denen der Verein Startgelder 
für die Teilnahme vereinnahmt.

Das Finanzamt sah diese Leis-
tungen als umsatzsteuerpfl ichtig 
an, woraufhin der Golfclub klagte. 
Vor dem Finanzgericht erhielt er 
Recht. Die Richter dort bejahten 
eine Steuerfreiheit. Diese ergebe 
sich zwar nicht aus den deut-
schen Steuergesetzen, wohl aber 
aus denen der Europäischen Uni-
on (genauer gesagt Artikel 132 Ab-
satz 1 Buchstabe m der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28. 
November 2006 über das gemein-
same Mehrwertsteuersystem).

Hieran zweifelt der BFH. 
Aus der Rechtsprechung des 

EuGH (EuGH-Urteil 
vom 15. Februar 2017, Az. 
C-592/15) könne abgeleitet 
werden, dass dem besagten 
Artikel keine unmittelbare Wir-
kung zukomme. Entsprechend 
könnten sich Steuerpfl ichtige 
auch nicht auf diese Bestim-
mung berufen, um sich gegen 
eine Steuerpfl icht nach nationa-
lem Recht zu wehren.

Sollte der EuGH dies nun 
genauso sehen, wäre eine Än-
derung der bisherigen Recht-
sprechung unumgänglich. Denn 
entgegen der aktuellen Frage-
stellung hatte der BFH in der 
Vergangenheit eine unmittelba-
re Wirkung bzw. Berufbarkeit be-
jaht – und somit auch die Steu-
erfreiheit für die nun im Zweifel 
stehenden Leistungen. 

BUNDESFINANZHOF BITTET EUROPÄISCHEN GERICHTSHOF UM KLARSTELLUNG

Wann müssen Vereine Umsatzsteuer zahlen?

STEURO -Tipp
Gerade ehrenamtliche Ver-
einsvorstände können beim 
komplizierten Thema Steuern 
schnell den Überblick verlie-
ren. Um möglicherweise ernst-
hafte fi nanzielle Konsequen-
zen zu vermeiden, ist auch hier 
die kompetente Unterstützung 
durch einen Steuerberater 
unverzichtbar.

vom 15. Februar 2017, Az. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§...........................

BUNDESFINANZHOF WIDERSPRICHT VERWALTUNGSANWEISUNG

Schieflage bei Schuldzinsen
Bisher geriet bei buchstabengetreuer Auslegung des Gesetzes 
der Schuldzinsabzug schnell in Gefahr. Das wird nun korrigiert. 

Die Gesetzeslage ist eigentlich eindeutig: 
Betrieblich veranlasste Schuldzinsen 
sind nicht abziehbar, sondern dem Ge-

winn hinzuzurechnen, wenn die Entnahmen 
die Summe aus Gewinn und Einlagen überstei-
gen. Mit dieser Beschränkung des Schuldzin-
senabzugs bei so genannten Überentnahmen 
hatte  der Gesetzgeber bereits 1999 verhindert, 
dass privat veranlasste Schuldzinsen in die be-
triebliche Sphäre verlagert werden können. Die 
Gegenmaßnahme in § 4 Abs. 4a des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG) ist aber nach einhel-
liger Auffassung der meisten Rechts- und Wirt-
schaftsexperten im Wortlaut zu weit geraten. 
Denn bei ihrer rein mechanischen Anwendung 
könnte bereits ein betrieblicher Verlust ohne 
jede Entnahme zur teilweisen Versagung des 
Schuldzinsenabzugs führen.

Entnahmen und Einlagen in 
stark schwankender Höhe
Nun nutzte der Bundesfi nanzhof einen aktuel-
len Fall, um diese Schiefl age ein Stück weit zu 

korrigieren (BFH, Urteil vom 14. März 2018, Az. 
X R 17/16). Im entschiedenen Fall ging es um 
einen Kraftfahrzeughändler. Er erzielte in den 
Jahren von 1999 bis 2008 teils Gewinne, teils 
Verluste, und tätigte Entnahmen und Einlagen 
in ebenfalls stark schwankender Höhe. Zugleich 
waren im Betrieb Schuldzinsen angefallen. Das 
Finanzamt und mit ihm das Finanzgericht ver-
sagten in zwei aufeinanderfolgenden Streitjah-
ren für einen Teil der Schuldzinsen den Betriebs-
ausgabenabzug, weil eben solche eingangs 
beschriebenen Überentnahmen vorgelegen hät-
ten. Das Finanzamt verrechnete hier nämlich in 
den Vorjahren unberücksichtigt gebliebene Ver-
luste und hielt sich dabei streng an die Vorga-
ben eines Schreibens des Bundesministeriums 
der Finanzen (BMF, Schreiben vom 17. Novem-
ber 2005, Gz. IV B 2 -S 2144- 50/05). 

Neue Methode kann mal günstiger, mal 
nachteiliger für Steuerpflichtige sein
Der Bundesfi nanzhof folgte dieser buchsta-
bengetreuen Auslegung des BMF-Schreibens 

nicht. Die Finanzrichter begrenzten die Bemes-
sungsgrundlage der nicht abziehbaren Schuld-
zinsen auf den Überschuss aller Entnahmen 
über alle Einlagen in der so genannten Total-
periode (das sind sämtliche Wirtschaftsjahre 
beginnend mit dem ersten Wirtschaftsjahr, 
das nach dem 31. Dezember 1998 geendet hat 
(§ 52 Abs. 6 Satz 5, 6 EStG), bis hin zum ak-
tuellen Wirtschaftsjahr). Dieses Vorgehen ist 
in jedem Fall näher an der unternehmerischen 
Realität. 

Foto:  Peter Freitag/pixelio.de
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Wissen recherchiert und verfasst 
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Wegen der komplexen und sich 
fortlaufend ändernden Rechtslage 
sind Haftung und Gewährleistung 
ausgeschlossen.

Alle Rechte liegen beim Verlag. 
Jede Weiterverwendung ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung erlaubt.

Das gilt für Vervielfältigungen 
jedweder Art, Digitalisierung und 
Einstellung in Datenbanken oder 
anderen elektronischen Medien.

Steuerkalender 2018
TERMINE

  Finanzamt     kommunale Steuer

Bei verspäteter Steuerzahlung bis zu drei Tagen werden Zuschläge nicht erhoben (§ 240 Abs. 3 AO). Diese Schonfrist (siehe oben) entfällt bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck. Achtung: Ein Scheck muss spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen!
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Mo 5 12 19 26

Di 6 13 20 27

Mi 7 14 21 28

Do 1 8 15 22 29

Fr 2 9 16 23 30

Sa 3 10 17 24

So 4 11 18 25

November
12.11. Ende der Abgabefrist
15.11. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen

15.11. Ende der Abgabefrist
19.11. Ende der Zahlungsschonfrist
 Gewerbesteuer
 Grundsteuer

Mo 3 10 17 24

Di 4 11 18 25

Mi 5 12 19 26

Do 6 13 20 27

Fr 7 14 21 28

Sa 1 8 15 22 29

So 2 9 16 23 30

Dezember
10.12. Ende der Abgabefrist
13.12. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen
 Einkommensteuer
 Körperschaftsteuer

UNRICHTIGER ODER UNBERECHTIGTER AUSWEIS DER UMSATZSTEUER

Ohne Rückzahlung gibt‘s keine Rückerstattung

5/2018

Es wäre eine schöne Steuerer-
stattung gewesen, hätte der 
Antrag einer Pfl egeheim-Ver-

pächterin auf Umsatzsteuer-Be-
richtigung  Erfolg gehabt. Doch der 
Bundesfi nanzhof machte ihr einen 
Strich durch die kreativ gestaltete 
Rechnung (BFH, Urteil vom 16. Mai 
2018, Az. XI R 28/16; veröffentlicht 
am 1. August 2018).

Worum ging es in dem entschie-
denen Fall? Zunächst betrieb die 
Steuerpfl ichtige ein Pfl egeheim in 
ihrer eigenen Immobilie. Ab 2004 
verpachtete sie diese an eine Kom-
manditgesellschaft (KG). Sie selbst 
war als Komplementärin beteiligt 
und darüber hinaus alleinvertre-
tungsberechtigte Geschäftsführe-
rin. In ihren Umsatzsteuer-Erklä-
rungen für die Jahre 2004 bis 2010 
und Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen für 2011 behandelte sie die 
Grundstücksverpachtung an die 

pächterin den (durch das vorange-
gangene BFH-Urteil) unrichtigen 
Steuerausweis berichtigen. Geld 
gab es aber trotzdem keines. Denn 
das hätte vorausgesetzt, dass der 
Rechnungsaussteller (Verpächte-
rin) die vereinnahmte und abgeführ-
te Steuer an den Leistungsempfän-
ger (Pfl egeheim-KG) zurückgezahlt 
hat. Dies war nicht geschehen, und 
somit, so die Richter, ist das Finanz-
amt berechtigt, die Erstattung der 
an sich zu Unrecht erhobenen Um-
satzsteuer zu verweigern. 

Ohne eine solche Zahlung wäre 
die Verpächterin bei gleichzeitiger 
Rückerstattung durch das Finanz-
amt doppelt begünstigt gewesen 
– und der Fiskus doppelt zur Kasse 
gebeten worden. Schließlich hätte 
er dann auch noch von der Pfl ege-
heim-KG auf Erstattung der Um-
satzsteuer in Anspruch genommen 
werden können. 

Mo 1 8 15 22 29

Di 2 9 16 23 30

Mi 3 10 17 24 31

Do 4 11 18 25

Fr 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

So 7 14 21 28

Oktober
10.10. Ende der Abgabefrist
15.10. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen
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KG als steuerfrei, die Vermietung 
von Einrichtungsgegenständen da-
gegen als steuerpfl ichtig. Soweit 
war das Finanzamt auch noch ein-
verstanden.

Änderung der Rechtslage
nach Bundesfinanzhof-Urteil
Zwischenzeitlich änderte sich nach 
einem Urteil des Bundesfi nanzhofs 
aber die Rechtslage. Demnach 
gehörte nun auch die entgeltliche 
Überlassung von Einrich-
tungsgegenständen 

an die KG als Nebenleistung zur 
umsatzsteuerfreien Verpachtung 
(BFH, Urteil vom 20. August 2009, 
Az. V R 21/08). 

Deshalb beantragte die Steuer-
pfl ichtige Anfang 2012, die Fest-
setzungen rückwirkend für die 
Jahre ab 2006 zu ändern und die 
jeweils vermeintlich zu viel bezahl-
te Umsatzsteuer zurückzuerhalten.  
Das aber lehnte das Finanzamt ab.

Und zwar zu Recht, wie der BFH 
nun entschied. Zwar 

durfte die Ver-


